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Merſ eburger Kreis Blatt.
Acht und Zwanzigſter Jahrgang.

Bekanntmachung. Der an dem Stadtkirchthurme
befindliche Spritzenſchuppen ſoll zum Abbruch auf
Donnerstag den 27. Julisd. J., Vorm. 10 Uhr,

Die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht.
Merſeburg den 20. Juli 1854.

Der Magiſtrat.
Obſt- Verpachtung. Die diesjährige, der Commun

gehörige Obſtnutzung hinter der weißen Mauer und hinter dem
Thiergarten beſtehend in Aepfeln, Birnen und Pflaumen, ſoll

Montag den 31. d. M., Vormittags 9 Uhr,
im Stadtſecretariate öffentlich an den Meiſtbietenden, unter den

im Termine bekannt zu machenden Bedingungen verpachtet
werden. Pachtluſtige werden hierdurch eingeladen.

Merſeburg, den 22. Juli 1854.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Es kommt jetzt wieder häufig
der Fall vor, daß das Schwemmen der Pferde im Gotthardts-
J teiche durch Knaben und ſogar durch erwachſene Perſonen ge-
ſhieht, welche faſt ganz entkleidet die Pferde in das Waſſer reiten.

Es iſt dies eine Unſittlichkeit, welche nach 9. 150. des
Strafgeſetzbuches mit einer Strafe von 3 Monaten bis zu
z Jahren bedroht iſt.

Wir machen auf dieſe Strafbeſtimmung mit dem Bemerken
aufmerkſam, daß jede zu unſerer Kenntniß kommende Ueber-
tretung derſelben unnachſichtlich gerügt werden wird.

Merſeburg, den 23. Juli 1854.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Obgleich wir erſt in unſerer Be-
kanntmachung vom 19. Mai er. darauf aufmerkſam gemacht
haben, daß das Baden nur auf dem unterhalb Merſeburg an

der ſogenannten Mühlwieſe abgeſteckten Badeplatze erlaubt, an
allen andern Orten der Saale ſowohl, wie im Gotthardtsteiche
und in der Geiſel aber verboten iſt, ſo wird dieſes Verbot jetzt
doch vielfach unbeachtet gelaſſen. Namentlich wird oft Klage
gefuührt, daß Kinder in der Geiſel und erwachſene Perſonen

im Gotthardtsteiche ſich baden.
Wir machen daher auf obige Bekanntmachung wiederholt

aufmerkſam, mit dem Bemerken, daß unſere executiven Beamten
angewieſen worden ſind, jede Uebertretung dieſes Verbots zur An-
zeige zu bringen. Die Contravenienten werden unnachſichtlich
mit der geſetzlichen Strafe belegt werden. S

Merſeburg den 23. Juli 1854.
Der Magiſtrat,

Mittwoch den 26. Juli 1854.

Bekanntmachungen.
Stück 8.

Bekanntmachung. Nach der Beſtimmung im 41.
unter Nr. 2. der Feldpolizei- Ordnung vom 1. November 1847
iſt die Nachleſe in Gärten, Obſtanlagen, Weinbergen und auf
Aeckern bei Strafe verboten. Obgleich nun hiernach die Feld-
beſitzer berechtigt ſein würden den Aehrenleſern das Betreten
ihrer Grundſtücke gar nicht zu geſtatten, ſo haben ſie doch gegen
uns erklärt, daß ſie das geſetzliche Verbot in ſeiner Allgemein
heit zur Geltung zu bringen nicht geſonnen ſeien, vielmehr das
Aehrenleſen geſtatten wollten mit folgenden Einſchränkungen jedoch:

1) daß es an Sonn und Feſttagen gar nicht,
2) an den gewöhnlichen Arbeitstagen nur von 6 Uhr Mor-

gens bis 14 Uhr Vormittags und von 1 Uhr Nachmit-
tags bis 6 Uhr Abends,

3) nicht eher ausgeübt werden dürfe, als bis die Aerndte
derjenigen Fruchtgattung, von welcher die Aehren geſam-
melt werden ſollen, vom Felde eingebracht ſei.

Jemehr Anerkennung dieſer Beſchluß der Feldbeſitzer ver-
dient, deſto mehr werden es ſich die Perſonen, welche ſich mit
Aehrenleſen befaſſen, angelegen ſein laſſen, jede Uebertretung
zu vermeiden.

Contraventionen ſind in 9. 41. der Feldpolizei Ordnung
mit einer Geldſtrafe von 5 Sgr. bis zu 3 Thlrn. oder im
Unvermögensfalle verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe bedroht.

Wir knüpfen daran die Bekanntmachung folgender von den
Feldbeſitzern nöthig erachteter Beſtimmungen in Bezug auf das

amſtergraben:
1) das Hamſtergraben darf auf Kleefeldern gar nicht und
2) auf Feldern, welche mit Sommergetreide beſtanden ge

weſen ſind, nur erſt dann ſtattfinden, wenn das Getreide
vom Felde abgefahren iſt,

3) die r abenen Löcher müſſen gehörig wieder zugeworfen
werden.

Es iſt in frühern Jahren die Erfahrung gemacht worden,
daß das Hamſtergraben auch an Sonn und Feſttagen während
des Gottesdienſtes vorgenommen wird, namentlich von ſolchen
Perſonen die an den Wochentagen anderweit beſchäftigt ſind.Sie machen ſich offenbar einer Uebertretung gegen die Veſtim:

mung in S. 12. der Amtsblatts Verordnung vom 19. Mai d. J.
(A. B. S. 120.) ſchuldig.

Wir machen hierauf noch beſonders mit dem Bemerken
aufmerkſam, daß wir derartige Uebertretungen unnachſichtlich
nach F. 19. der allegirten Verordnung und F. 340. Nr. 8.
des Strafgeſetzbuches ahnden werden.

Merſeburg den 24. Juli 1854.
Der Magiſtrat.



Coneurs- Eröffnung
Das Königliche Kreisgericht zu Merſeburg macht hierdurch

bekannt daß über das Vermögen des Schenkwirths Adolph
Mittheis zu Poppitz, wegen Unzulänglichkeit deſſelben,
durch Verfügung vom 7. Juli d. Jrs. der Concurs eröffnet
worden iſt. Zur Anmeldung und Nachweiſung der Forde-
rungen haben wir einen Termin auf
den 19. October 1854, Vormittags um 10 Uhr,

vor dem Herrn Kreisrichter Knauth an hieſiger Gerichtsſtelle,
Zimmer Nr. 7., angeſetzt.

Es werden daher alle etwaige unbekannte Gläubiger hier-
durch vorgeladen, ihre Forderungen in obigem Termine entweder
ſelbſt oder durch einen Bevollmächtigten aus der Zahl der
hieſigen Rechtsanwälte, von denen für den Fall der Unbekannt-
ſchaft die Herren Rechtsanwälte Juſtizrath Grumbach, Wagner,
Klinkhardt, Hunger und Wetzel in Vorſchlag gebracht werden,
anzumelden und zu beſcheinigen, widrigenfalls ſie mit allen
ihren Anſprüchen präcludirt werden und ihnen gegen die übrigen
Gläubiger ein ewiges Stillſchweigen auferlegt werden wird.

Merſeburg, den 15. Juli 1854.
Königl. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Bekanntmachung.
Der zum Verkaufe des Hauſes der verehel. Richter,

Nr. 109. Lützen, auf
den 30. October e.

anberaumte Termin iſt aufgehoben.
Lützen den 20. Juli 1854.

Königl. Kreisgerichts-Commiſſion, I. BVezirks.
Wagen Verkauf. Jn Merſeburg ſteht ein noch gut

erhaltener Kaleſchwagen mit hohen Rädern, Holzachſen, Korb,
2 Sitzſtühlen der hintere mit Verdeck, zwei und einſpännig
zu fahren ſowie auch 2 gebrauchte Kutſchgeſchirre mit Leder-
e preiswürdig zu verkaufen. Auskunft hierüber ertheilt
der P. Secret. Rindfleiſch in Merſeburg, Altenburg Nr. 785.

n Wagen Verkauf.W Ein neuer einſpänner und ein neuer zweiſpänner
Leiterwagen mit eiſernen Achſen ſtehen zu verkaufen

bei dem Stellmachermeiſter Pröhl in Merſeburg.
Iſt r Ein neuer Rüſtwagen mit eiſernen Achſen, ein-

und zweiſpännig zu fahren, ſteht zum Verkauf bei der
verwittw. Schmiedemeiſter König.

Neumarkt Nr. 941.
Eine gute Bretterbude mit Fußboden iſt billig zu verkau-

fen Gotthardtsſtraße Nr. 146.

Heu- Auction.
Donnerstag den 27. d. Mts. Vormittags 8 Uhr, ſoll

auf den zum Rittergut Schkopau gehörenden Wieſen eine
Partie Waſſerheu, noch brauchbar, gut trocken gemacht und in
großen Haufen ſtehend, öffentlich meiſtbietend in einzelnen Par-
cellen, verkauft werden. Bedingungen werden vor dem Termine
bekannt gemacht. Bei ungünſtiger Witterung fällt der Termin aus.

Rittergut Schkopau, den 24. Juli 1854.
Pflaumenverpachtung.

Sonnabend den 29 Juli, Abends 6 Uhr, ſollen die Pflau-
men in den Anlagen der Communen Schadendorf und Klein-
gräfendorf jedoch jede Commun einzeln an den Meiſtbieten-
den im Gaſthauſe zu Schadendorf verpachtet werden. Die Be-
dingungen werden im Termine bekannt gemacht.

Schadendorf und Kleingräfendorf, den 20. Juli 1854.
Die Gemeinde-Behörden.
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Auction in Merſeburg. Sonnabend den
29. d. M. von Vormittags 49 Uhr an, ſollen in der
eng des Zeugarbeiter Gößner im Stange'ſchen Hauſe

er rühl Nr. 340. mehrere hellpolirte Meubles
als: 1 Kleiderſecretair, 1 Auszieh und 2 andere Tiſche, 6
Rohrſtühle, 1 Kommode, 1 Spiegel, 2 Bettſtellen 2 div.

Schränke, 2 Mehlkaſten 1 neue Hobelbank mit verſchiedenen
Handwerkszeug, 13 Säcke, verſchiedenes
geräthe 2c., meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung verſteigert

Haus und Küchen-

werden.
Merſeburg, den 24. Juli 1854.

Rindfleiſch, Kreis -Auct. Comm.
Obſt- Verpachtung.

Montag den 31. Juli, Nachmjttags 2 Uhr,
ſollen die der Gemeinde Bothfeld gehörigen Obſtnutzungen
im hieſigen Wirthshauſe unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen meiſtbietend verpachtet werden.

Bothfeld, den 13. Juli 1854.
Naundorf, Richter.

Obſt Verpachtung.
Montag den 31. Juli, Vormittag 10 Uhr, ſoll das zum

Rittergut Schkopan gehörige Obſt unter den im Termin bekannt
zu machenden Bedingungen, öffentlich meiſtbietend, im Gaſthof J
zu Schkopau verpachtet werden.

Schkopau, den 20. Juli 1854.
Obſt- Verpachtung.

Die diesjährige Obſtnutzung in der Gemeinde Blöſten ſoll
Sonnabend den 29. Juli, Nachmittags 6Uhr, verpachtet werden. J

Die Gemeinde daſelbſt.
Die Fabrik und Zinkgießerei für Architectur von F. Kahle

in Potsdam empfiehlt ſich mit:
Monumenken, Hrabkreuzen und Tafelſn

hiermit ergebenſt. Zeichnungen und Preis Courante ſind bei
dem Herrn Leopold Meißner in Merſeburg nieder
gelegt, bei welchem auch die Aufträge entgegen genommen
werden.

Extra fette neue Heringe empfiehlt
L. A. Weddy.

Berliner Fliegenleim und ächtes Jnſectenpulver empfiehlt
L. A. Weddy.

Practiſches Raſirpulver in Schachteln à 3 Sgr,,
welches einen reichlichen, lang ſtehenden Schaum erzeugt, das
Barthaar ganz weich macht, und das Raſiren um Vieles er
leichtert. Zu haben bei Moritz Kadner.

Vetter.

Natürliche Mineral Prunnen.
Friſche Füllung

direct von den Quellen, verkaufen zu den billigſten Preiſen,
ſowohl in Parthien und Originalkiſten, als auch bei einzelnen
Flaſchen.

W. Fürſtenberg S Sohn Nr. 76.Halle.

Vorläufige Anzeige.
Hohen und geehrten Herrſchaften mache ich hierdurch ganz

ergebenſt bekannt, daß ich Anfang September er. einen Tanz-
curſus, in dem alle Tänze ſchnell und gründlich erlernt werden,
eröffnen werde. Das Lokal und alles Uebrige wird zu ſeiner
Zeit noch im Kreisblatt veröffentlicht werden. Hochachtungsvoll

Theob. Gernieff-
Leipzig den 20. Juli 1854.



Leipziger Feuerverſiche
u rungs Anſtalt.
viv. Beim Herannahen der diesjährigen Erndte erlaube

denen jeh mir den Herren Oeconomen hiesiger Gegend die
ichen Leipziger Feuerversicherungs Anstalt zur Ver-
teigert jcherungs- Uebertragung angelegendlichst zu empfehlen.

Die Anstalt übernimmt Versicherungen gegen Feuers-
efalr auf ländliche Hebäude, Jnvenkarien, Mobilien, einge-

m. ſcheuerte Feldfrüchte, ſowie auf Hekreide und Fukterkräuker in
Diemen und bietet durch ihr Grund Capital und die an-

r, I gesammelten bedeutenden Reserven jede zu wünschende
ungen J Garantie dar.
int zu Die Prämien werden zjeifgemäß billig und feſt berechnet,

ohne jemals die Verbindlichkeit einer Nachschusszahblung
aufzuerlegen, die Versicherungen nach Belichen auf kär-

ſter. zere oder längere Zeik gewährt, bei letzteren unter beſonderen
Portheilen.

Zur Eatgegennahme von Anträgen, sowie zur Er-
is zum theilung jeder Auskunft bin ich stets bereit.
W Merseburg im Juli 1354.
e Die Agentur der Leipziger

ter. Veuerversicherungs Anstalt.
en on Leop. Meißner.
verden. Das mit fürſtlichem Privilegium beliehene Dr. White-
bſt. ſche Augenwaſſer von Traugott Ehrhardt inKahle Altenfels in Thüringen bewährt ſich durch die täglich

damit gemachten glücklichen Kuren unter allen bis jetzt
ſn in Anwendung gekommenen Augenheilmitteln als das
ſind bei Mildeſte und Beſte, und kann als lang erprobtes
nieder J Heil- und Stärkungsmittel und als eine

Sichere Hülfe für
d A krankWe ugenkrankeddy. Jedermann empfohlen werden. Es wirkt ſicher, kräftig

Sgl. Pund ſchnell ohne alle nachtheiligen Folgen, namentlich bei
zt, das JEntzündung, Krampf, Lähmung, Verdunklung,eles et I Trockenheit, Thränen und Schleimfiuß der Au-
ner. Fgen, ſo auch bei Augenſchwächen und dem grauen

taar. Das Flacon koſtet nebſt Gebrauchs Anweiſung unter
n. kranco. Einſendung oder Poſtnachnahme blos 10 Sgr. und iſtnur ächt zu beziehen von Traugott Ehrhardt in

Altenfeld in Thüringen ohnweit Arnſtadt.
Kaffeehaus zum heitern Blick in Leuna.

Sonntag den 30. Juli Sternſchießen.
Jreiſen,
inzelnen

mee76.
Gegen Verbrennungen hat ein franzöſiſcher Arzt

Collodium empfohlen. Bei einem mit heißer Milch ver-
brannten achtmonatlichen Kinde entfernte er erſt die Brandblaſen
und beſtrich dann die wunden Stellen mit einer Miſchung von
30 Theilen Collodium mit 6 Theilen Ricinusöl. Der anfangs
geſteigerte Schmerz verlor ſich nach und nach, ſo daß das Kind

u nach vier Stunden wieder ruhig ſpielte. Die ſpätere Behand-
lung beſtand im Auflegen von Watte; die. Wunden heilten nach
einigen Tagen ohne Eiterung.
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Dr. Hartung's Chinarinden-DOel 10 Sgr. pr.
Flaſche) zur Conſervirung und Verſchönerung der Haare und

Dr. Hartung's Kräuter-Pomade (à 10 Sgr. pr.
Tiegel) zur Wiedererweckung und Belebung des Haarwuchſes,

erfreuen ſich fortwährend des ausgezeichnetſten Beifalls und
der größten Verbreitung ſie werden allgemein nach dem
jetzigen Standpunkte der cosmetiſchen Chemie als das Beſte
und Billigſte in dieſem Genre anerkannt und ſind in gleich-
mäßig guter Qualität für Merſeburg ſtets nur allein vorräthig
in der Garcke'ſchen Buchhandlung (Entenplan).

Verſammlung des Guſtav-Adolph-
Vereins und der Freunde deſſelben, Freitag den 28. Juli,
Abends 7 Uhr, im Rathhausſaale.

Zweiter Vortrag des Herrn Superintendent Urtel: über

die Jeſuiten. Der Vorſtand.
Geſucht wird ein Parterre-Logis in guter Lage, ſo

gleich oder zu Michaeli.
Zu erfragen bei Hrn. G. Lots am Markt.
Ein Arbeiter wird geſucht, am liebſten ein ſolcher, welcher

ſchon Begriff von Stimmnägelmachen hat. Wagnergaſſe Nr. 120.
zu erfahren.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehenes Dienſt-
mädchen findet ſogleich einen Dienſt; zu erfragen bei Hrn.
Guſtav Lots am Markt.
Getreidepreiſe der Stadt Merſeburg vom 22. Juli 1854.

Weizen 3 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. bis Thlr. Sgr. Pf.

Roggen 3 3 Z. 46Gerſte 7 e 6 eHafer 11 a 3 I 12 6
Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Geſtorben: der Lohnbediente Winzer, 73 J. 3 M. alt, an
Verzehrung-

Stadt. Geboren: dem Schmiedegeſellen Schmidt ein Sohn dem
Handarbeiter Cords gen. Claſen eine Tochter dem Färber von Knoblauch ein
Sohn dem Maurer Fleiſchhauer eine Tochter dem Ziegelarbeiter Ermiſch
ein Sohn eine außerehel. Tochter. Getrauet: der Königl. berittene
Steuerbeamte Lobeck aus Moorsleben bei Halberſtadt mit Jgfr. Joh Louiſe
Erdmuthe Tiemann. Geſtorben: Jgfr. Püchel, hinterl. 2. Tochter des
Bürgers und Weinſchenken Püchel, 81 J. 9 M. alt, an Altersſchwäche der
3. Sohn des Bürgers und Lohgerbermſtrs. Wiegand, 3 J. 8 T. alt, am
Nervenfieber der 3. Sohn des Königl. Poſt Büreandieners Dreyßig, 3 J.
6 W. alt, am Scharlach der 3. Sohn des Gold und Silberarbeiters Werner,
12 T. alt, an Krämpfen.

Am Donnerstage pred. in der Stadtkirche Herr Diac. Burghardt.
Neumarkt. Geboren: dem Gaſtwirth Erler ein Sohn. Ge-

ſtorben: die jüngſte Tochter des Handarbeiters Klee in Venenien, 2 M. alt,
an Krämpfen die Tochter des Schiffers Rötzſcher, 4 J. 4 M. 2 W. alt,
am Scharlachfieber die jüngſte Tochter des Handarbeiters Schmidt, 9 M.
alt, an Krämpfen.

Nächſten Donnerstag, früh 10 Uhr, allg. Beichte und heil. Abendmahl
Altenburg. Geſtorben: die einzige Tochter (2. Ehe) des Kräuter-

ſammlers Hoffmann, 6 J. 9 M. alt, an Verzehrung.

Eine Räubergeſchichte aus Ungarn.
Die nachſtehende Begebenheit welche dem mündlichen

Berichte eines glaubwürdigen Augenzeugen nacherzählt wird
gehört vielleicht in die Zahl der ſonderbarſten Zufälle, die ſich
jemals ereignet haben.Herr u v. B., Gutsbeſitzer in der Ter Geſpann
ſchaft in Ungarn, war auf einer Fahrt von Großwardein nach
ſeinem unfern von dieſer Stadt gelegenen Landſitze begriffen.
Er fuhr, von Niemand als ſeinem Kutſcher begleitet, mit eige-
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nen Pferden, einem auserleſenen Viergeſpann, welches den
Weg von der Stadt nach dem Gute ſchon öfter gemacht hatte.
An einer zu dem Unternehmen günſtigen Stelle des Wegeswurde der Wagen plötzlich von fünf Bewaſfneten angehalten,

und Herr von B. aufgefordert, ſeine Baarſchaft auszuliefern.
An Widerſtand war nicht zu denken, dem Begehren mußte nach-
gegeben werden allein Herr von B. hatte zufällig nur einen
ſehr geringen Betrag an Geld bei ſich, und die getäuſchten
Räuber konnten trotz allem Durchſuchen der Perſon und des
Wagens keinen größeren Vorrath an Baarem entdecken. Auf-
gebracht über den mißlungenen Fang beſchloſſen ſie, ſich an
dem Fuhrwerk und den vier tüchtigen Roſſen ſchadlos zu halten.
Herrn von B. wurde alſo angedeutet, er möchte den, ohnehin
nur kurzen Weg nach ſeinem Landſitze, ſammt dem Kutſcher
immerhin zu Fuß antreten die für heute entgangene Geld-
ſumme wolle man bei nächſter Gelegenheit aus dem Schloſſe
ſelbſt abholen. Nach dieſer erfreulichen Verheißung beſtiegen
die Räuber den erbeuteten Wagen, einer von ihnen ſchwang
ſich auf den Bock, ergriff die Zügel und in wenigen Augen-
blicken waren ſie den Blicken der Nachſehenden entſchwunden.

Als Herr von B. ziemlich erſchöpft auf ſeinem Landſitze
ankam, fand er daſelbſt eine luſtige Geſellſchaft von Freunden
verſammelt, welche theils vom Militair-, theils vom Civil-
ſtande aus der umliegenden Nachbarſchaft gekommen waren,
ihn mit einem Beſuche zu überraſchen. Die Freunde waren
ſchon den Tag vorher eingetroffen und erwarteten mit Sehn-
ſucht die Rückkunft des eben ſo jovialen als gaſtfreien Haus-
herrn. Natürlich wendete ſich, nachdem die erſten Begrüßungen
vorüber waren das Geſpräch ſogleich und ausſchließlich auf
das ſo eben beſtandene Abenteuer auf der Heerſtraße, und nach-
dem Herr von B. ſeiner Erzählung auch die ſchließliche Dro-
hung des Räuberhauptmanns beigefügt hatte, vereinigte ſich
Alles in der Meinung, daß der Beſuch der Bande ſicherlich
mit Nächſtem und zwar in beträchtlicher Anzahl zu erwarten
ſei, man foglich demſelben auf alle nur erdenkliche Weiſe zu
begegnen habe. Sogleich ſchritt man zu den nöthigen Anſtalten,
die Räuber nicht allein auf das Kräftigſte zu empfangen, ſon-
dern auch wo möglich das ganze Gelichter aufzuheben und der
verdienten Strafe zu überliefern. Zuvörderſt beſchloſſen ſämmt-
liche Gäſte, vereint in dem Hauſe des Herrn von B. zu blei-
ben und ſogar ihre Anzahl durch heimliche Einladungen an
benachbarte Freunde zu verſtärken. Nachdem das Aufgebot zu
dieſem Zwecke erlaſſen war, ſchritt man zur Bewaffnung der
kampffähigen Mannſchaft, wozu der wohlverſehene Jagdapparat
des Gutsherrn hinreichendes Material lieferte. Hierauf wurden
die Zugänge, die Einfahrt, die Gänge des Schloſſes mit förm-
lichen Schutzwehren gegen einen bewaffneten Ueberfall verſehen,
jeder Einzelne der Beſatzung bekam ſeinen beſtimmten Poſten,
den er nicht verlaſſen durfte der Haupteingang des Schloſſes
ſollte mit einbrechender Dunkelheit hell beleuchtet werden die
nächſte Umgebung wurde mit Wachen beſetzt, um die Beſatzung
ſogleich von der Annäherung des Feindes zu benachrichtigen,
den man dann von allen Seiten mit einem wohlgerichteten
Feuer zu begrüßen gedachte.

Unter all' den Vorbereitungen war der Tag zu Ende ge-
gangen, und die Nacht brach allmählig herein. Man erwartete
zwar für heute kein Wagſtück der Räuber beſchloß jedoch, nur
einen Theil der Nacht und mit gehöriger Vorſicht, abwechſelnd
der Ruhe zu genießen. Bis Mitternacht blieb Alles ſtille,
und der unter den Waffen gebliebene Theil der Beſatzung erwartete
nicht ohne Spannung den ferneren Verlauf der Dinge da

mit einem Male erſcholl durch die lautloſe Stille der Nacht
ein anfangs fernes aber immer näher und näher kommendes
Getrappel und plötzlich erdröhnte, wie von einem Donnerſchlage,
das Hauptthor des Schloſſes, als ſollte es durch einen ein-
zigen Anlauf in Splitter geſprengt werden. Jm Nu war Alles
auf den Beinen und auf ſeinem Poſten das Thor wurde,
der getroffenen Anordnung gemäß, um die Räuber in dem hell
beleuchteten Hofe mit einer Generalſalve zu empfangen, ſogleich
geöffnet und ſtehe herein trabten einen Reiſewagen nach-
ſchleppend vier mit Schaum bedeckte Roſſe, in welchen man
augenblicklich die dem Herrn von B. gehörenden, wohl bekann-
ten Rappen wiederfand, die Tags zuvor ſammt den Wagen,
den Räubern in die Hände gefallen waren.
man ſogleich zu einer näheren Unterſuchung, und wer beſchreibt
das Erſtaunen der Anweſenden, als man auf dem Bocke einen
auf dem Rücken ausgeſtreckten völlig bewußtloſen Mann, im
Jnnern des Wagens aber vier andere in dem nämlichen Zu-
ſtande der Betäubung liegend fand, welche auf der Stelle von
Herrn von B., ſowie von dem herbeigeeilten Kutſcher, als die
V jenes Handſtreichs auf der Heerſtraße erkannt wurden.

ie ſie in dieſen Zuſtand, die Pferde aber mit dem Wagen
und deſſen Jnhalt in das Schloß gekommen, blieb ein Geheim-
niß, bis Herr von B. ſich endlich der Nebenumſtände ſeiner
letzten Reiſe nach Großwardein erinnerte, und ſomit den Schlüſ-
ſel zu dem unerklärbaren Räthſel fand.

Die Wohnung und die Ställe des

Natürlich ſchritt

Herrn von B. waren
ſeit längerer Zeit von einer Unzahl von Ratten heimgeſucht
worden, die man bisher nach der gewöhnlichen Weiſe mit Ar-
ſenik zu vertreiben geſucht hatte.

zurückzuziehen pflegen, dort crepiren, und in Verweſung über-
gehend, einen für Menſchen und Pferde gleich unerträglichen
Geruch verbreiten. Dieſem Uebelſtande zu begegnen, hatte
Herr von B., dem Rathe eines Freundes folgend, in der Apo-
theke zu Großwardein ein Fäßchen gewöhnlichen Branntwein
mit Zucker und einer tüchtigen Doſis Opium zubereiten laſſen,
in der Abſicht, die köſtliche Miſchung ſeinen Ratten vorzuſetzen,
die dann, von dem wonnevollen Genuſſe ſorglos und ſchwer
fällig gemacht, ihre Schlupfwinkel verlaſſen und ohne Mühe
todt zu ſchlagen ſein würden. Das Fäßchen mit dem erquicken-
den Labſal war bei der Erbeutung des Wagens von den Räu-
bern gefunden und vermuthlich mit vielem Lobe, wohl gar auf
die Geſundheit des wohlwollenden Spenders, um ein gut Theil
leichter gemacht worden. Die Wirkungen des Getränkes waren
nicht ausgeblieben, wie der bewuſtloſe Zuſtand der fünf Räuber
ſattſam bewies die treuen Roſſe aber, von keiner leitenden
Hand mehr gezügelt, und vielleicht von natürlichem Jnſtincke
bei der Unthat getrieben, hatten auf der wohlbekannten Straße
Kehrt gar und durch Nacht und Nebel das wirthliche Dach
ihres Ernährers gefunden.

Dreiſylbige Charade.
Wir alle waren hier die erſten Beiden

Erinnern uns als Greis noch d'ran;
Wohl dem, der jetzt zu allen Zeiten

Wie da in's Leben ſchauen kann.
Die Dritte iſt das frohe Ganze

Für jene beiden Erſten hier,
Du ſah'ſt es jüngſt im beſten Glanze,

Du warſt wohl da, ſo gut wie wir.
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Dabei war aber verſehen
worden, daß die, dergeſtalt vergifteten Ratten ſich in ihre Löcher
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